
Der Wirecard-Skandal verursachte großes Aufsehen in der Finanzwelt. Als Reaktion soll das vom Bundestag am 20. Mai 2021 

beschlossene und am 28. Mai 2021 im Bundesrat abschließend behandelte FISG das Vertrauen in den deutschen Finanzmarkt 

wiederherstellen.

Fast im Wege eines Rundumschlags 

will das FISG den Systemschwächen 

und Vertrauensverlusten begegnen, 

alle poten ziellen Beteiligten stärker in 

die Verantwortung nehmen und die Auf

sicht über sie verbessern. Um diese 

Ziele zu erreichen, wurde die Bilanz-

kontrolle reformiert, die Unternehmen 

betrifft, deren Aktien im regulierten 

Markt handeln. Sie erfolgt zukünftig ein

stufig, allein durch die BaFin und nicht 

mehr durch die DPR. 

Weiterhin soll die Unabhängigkeit der 

Abschlussprüfer durch einen verpflich-

tenden Prüferwechsel nach zehn 

Jahren für Unternehmen im öffentli

chen Inte resse, d.h. kapitalmarktorien

tierte Un ternehmen, deren Wertpapiere 

(Aktien oder Anleihen) an einem organi

sierten Markt gehandelt werden oder 

die die Zulassung zu einem solchen 

Markt  beantragt hat, CRRKreditinstitu

te oder Versicherungsunternehmen, ge

stärkt werden. 

Ab 2022 soll nach elf Jahren auch eine 

Rotationspflicht für andere ausge-

Neue gesetzliche Compliance-Vorgaben:  
das Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität (FISG) 

wählte Unternehmen eingreifen. Flan

kierend besteht eine Pflicht zur internen 

Rota tion bei den jeweiligen Ab schluss

prü fergesellschaften. Um potenzielle In

te ressenkonflikte bei der Zusammenar

beit zu vermeiden, werden sogenannte 

Nichtprüfungsleistungen durch den 

Abschluss prüfer für Unternehmen im 

öffentlichen Interesse weiter einge

schränkt. Schließlich sollen Abschluss

prüfer auch selbst stärker in die Ver

antwortung genommen werden. Ihre 

Haftung gegenüber den geprüften Un ter

nehmen wird deutlich verschärft, es droht 

eine Haftung von bis zu 16 Mio. EUR; 

bei der Prüfung kapitalmarkt orientierter 

Kapitalgesellschaften schon bei einfa

cher Fahrlässigkeit. Auch eine unbe-

schränkte Haftung bei grober Fahr-

lässigkeit ist möglich.

Ganz erhebliche Auswirkungen hat das 

Gesetz auf die Zusammensetzung von 

Aufsichtsräten. Bei Unternehmen im 

öffentlichen Interesse muss künftig min

destens ein Mitglied des Aufsichtsrats 

über Sachverstand auf dem Gebiet 

Rechnungslegung und mindestens ein 

weiteres Mitglied des Aufsichtsrats 

über Sachverstand auf dem Gebiet 

 Abschlussprüfung verfügen. 

Diese beiden Voraussetzungen können 

nicht in einer Person eines Mitglieds 

allein erfüllt werden. Zudem müssen 

diese Unternehmen einen sogenannten 

Prüfungsausschuss bilden; bei Unter

nehmen mit nur drei Aufsichtsratsmit

gliedern gelten diese als Ausschuss. 

Dieser Ausschuss muss sich nun auch 

mit der Qualität der Abschlussprüfung 

durch den Abschlussprüfer beschäfti

gen. Jedem Ausschussmitglied steht, 

vermittelt durch den Vorsitzenden, ein 

Auskunftsrecht in das Unternehmen hi

nein zu, also quasi am Vorstand vorbei. 

Wird der Abschlussprüfer als Sachver

ständiger zur Sitzung des Aufsichtsrats 

zugezogen, darf der Vorstand künftig an 

dieser Sitzung nur teilnehmen, wenn der 

Aufsichtsrat die Teilnahme für erforder

lich hält. Der Gesetzgeber erhofft sich 

hierdurch eine Verbesserung der un-

ternehmensinternen Abschlussprü-

fung für Unternehmen im öffentlichen 

Interesse insgesamt.

LAW CORNER

von
Dr. Thorsten Kuthe, 
Miriam Schäfer, 
Rechtsanwälte, 
Heuking Kühn Lüer Wojtek, Köln
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Fußnote

Law Corner: Neue gesetzliche ComplianceVorga
ben: das Gesetz zur Stärkung der Finanzmarkt
integrität (FISG) 



Erstmals gesetzlich ausdrücklich fest

gelegt wurde zudem die Pflicht zur Ein

richtung eines angemessenen und wirk

samen internen Kontrollsystems sowie 

eines entsprechenden Risikomanage

mentsystems für börsennotierte Gesell

schaften, deren Aktien zu einem organi

sierten Markt zugelassen sind. Das soll 

unternehmensinterne Kontrollsyste-

me stärken und vorhandene Verant-

wortungsstrukturen verbessern. Bis

her ergab sich eine Pflicht zur Vorhal

tung eines Kontrollsystems für Aktien

gesellschaften nur mittelbar aus den 

allge meinen Organisationspflichten des 

Vorstands. Im Rahmen der allgemeinen 

Sorgfaltspflicht für Vorstände können 

die neuen gesetzlichen Erfordernisse 

somit auch für nicht im regulierten 

Markt börsennotierte Gesellschaften 

relevanter werden wie etwa eine GmbH, 

die eine Anleihe emittiert hat. 

Zur Absicherung der Ziele des FISG 

wird künftig die Abgabe eines „fal-

schen Bilanzeids“ durch den gesetz

lichen Vertreter eines Kapitalmarkt

unternehmens ein eigener Straftatbe-

stand.

Das FISG tritt grundsätzlich am 1. Juli 

2021 in Kraft. Ab dann müssen die 

Anfor derungen an die Qualifikation der 

Aufsichtsrats und Prüfungsausschuss

mitglieder für alle Neubestellungen be

achtet werden. Ab dem 1. Januar 2022 

ist ein gesonderter Prüfungsausschuss 

einzurichten, sofern der Aufsichtsrat 

aus mehr als drei Mitgliedern besteht. 

Die Einrichtung der unternehmerischen 

Kontrollsysteme ist ab dem 1. Juli 2021 

Pflicht. Diese Verpflichtung macht es 

schon vor diesem Zeitpunkt für bör

sennotierte und mittelbar für nicht 

 börsennotierte Aktiengesellschaften 

erforder lich zu prüfen, ob ein angemes

senes und wirksames System vor

handen ist. Diese Pflicht trifft Vorstände 

und im Rahmen ihrer Überwachung 

auch Aufsichtsräte der Gesellschaften. 

Für die externe Abschlussprüferrotation 

der Unternehmen im öffentlichen Inte

resse enthält das FISG Übergangs

vorschriften. Die Beauftragung des 

vorhe rigen Abschlussprüfers ist daher 

für bis zu zwei weitere Geschäftsjahre 

möglich.

BondGuide – Der Newsletter für Unternehmensanleihen

11/21 • 4. Juni • Seite 31

Anzeige

BONDGUIDE
MUSTER DEPOT

Anleihe
(Laufzeit)

Branche
WKN

Kauf-
wert*

Nomi-
nale*

Kaufdatum Kauf-
kurs

Kupon Zins-
erträge

bis dato*

Kurs 
aktuell

derzeitiger
Wert*

Depot-
anteil

Gesamt-
veränderung

seit Kauf

# Wochen
im Depot

Risiko-
einschät-

zung**
VST Building 
(2019)

Baustoffe 
A1H PZD

11.187 15.000 04/, 08/ und 
09/2016

74,58 8,50% 1.868 104,35 15.653 10,0% +56,6% 84 A-

HanseYachts II 
(2019)

Yachten 
A11 QHZ

4.413 5.000 16.10.14 88,25 8,00% 1.262 104,95 5.248 3,4% +47,5% 164 A-

Neue ZWL II 
(2021)

Automotive 
A13 SAD

4.050 5.000 08.07.16 81,00 7,50% 534 104,00 5.200 3,3% +41,6% 74 A-

Volkswagen 
(2030/49)

Automobile 
A1Z YTK

8.238 10.000 01/ und 
05/2016

82,38 3,50% 586 101,00 10.100 6,5% +29,7% 87 B+

Ferratum I 
(2018)

Finanz-Dienstlstgn 
A1X 3VZ

5.325 5.000 17.04.15 106,50 8,00% 1.062 104,50 5.225 3,3% +18,1% 138 A-

Jacob Stauder II 
(2020/22)

Privatbrauerei 
A16 1L0

5.125 5.000 24.02.17 102,50 6,50% 263 113,50 5.675 3,6% +15,9% 42 A-

4 finance 
(2016/21)

Finanz-Dienstlstgn 
A18 1ZP

25.936 25.000 10/2016, 01/, 04/ 
und 09/2017

103,74 11,25% 2.596 109,50 27.375 17,5% +15,6% 60 A-

Eyemaxx RE V
(2019/21)

Immobilien 
A2A AKQ

15.075 15.000 08/2016, 03/ 
und 04/2017

100,50 7,00% 969 107,00 16.050 10,3% +12,9% 70 A-

BeA Joh. Fr. Behrens II
(2017/20)

Befestigungstechnik 
A16 1Y5

10.650 10.000 03/ und 
04/2017

106,50 7,75% 566 109,50 10.950 7,0% +8,1% 38 A-

Euroboden II 
(2017/22)

Immobilien 
A2G SL6

10.025 10.000 10/2017 100,25 6,00% 92 104,75 10.475 6,7% +5,4% 8 A-

Homann 
(2020/22)

Holzwerkstoffe 
A2E 4NW

15.015 15.000 06/2017 100,10 5,25% 409 101,00 15.150 9,7% +3,6% 27 B+

Dt. Mittelstands-
anleihen Fonds

KMU-Fonds 
A1W 5T2

7.722 150 06/ und 
07/2017

51,31 0,00% 0 52,56 7.884 5,0% +2,1% 26 A-

publity WA 
(2020)

Immobilien 
A16 9GM

9.870 10.000 13.05.16 98,70 3,50% 552 95,00 9.500 6,1% +1,8% 82 A-

S.A.G. Solarstrom II #
(2017) 

Energiedienstleistung 
A1K 0K5

3.263 5.000 23.03.12 65,25 0,00% 483 35,00 1.750 1,1% -31,6% 297 –

Scholz 
(2019)

Recycling 
A1M LSS

1.548 5.000 16.09.16 30,95 0,00% 0 8,50 425 0,3% -72,5% 64 C

Gesamt 137.440 11.241 146.659 93,9%

Durchschnitt 6,5% +10,3% 84,1

*) in EUR

**) Volatilitätseinschätzung by BondGuide von A+ (niedrigstes) bis C-. Veränderungen grün (besser) bzw. rot (schlechter).

#) Hinweis auf möglichen Interessenkonflikt

Face/off

14% Zugewinn seit Jahresbeginn stehen zu Buche – neuer 

Rekord. Aber das alte Jahr ist nunmehr abgehakt: Schauen 

wir, wie man 2018 aufgestellt sein sollte.

Und wieder musste ein Filmtitel für die Headline herhalten – 

etwas Besseres war gerade nicht zur Hand. Prüfen wir mal, 

ob der Titel probat gewählt wurde von der Regie.

Unter dem Strich stehen besagte 14,0% Zuwachs 2017, und 

56,2% seit Start im August 2011. Das ist neuer Rekord. Und 

1/26 des Jahres steht noch bevor. Ich kann mich nur wieder-

holen: 2017 war exorbitant gut für praktisch alle Kurse von 

Übersicht – BondGuide Musterdepot

Startkapital KW 32/2011 100.000 EUR

Wertpapiere 146.659 EUR

Liquidität 9.504 EUR

Gesamtwert 156.163 EUR

Wertänderung total 56.163 EUR

seit Auflage August 2011 +56,2%

seit Jahresbeginn: +14,0%

BondGuide Musterdepot
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